
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 8 (1892)

Heft: 33

Rubrik: Verschiedenes

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sr. 33 lUadrtrtr r$*£t?rrifae #nnli®jrher-5tttttHB (Organ für bie offtjieUen publitationen beS ©»roeig. ©eroetbecereinS) 419

(folgen über Bierpunbert Unterfdjrifteu. Sie Unter»
fcpriftenbogen finb notarialifcp hinterlegt.)

Pefcpeinigung: 25er llntergeicbnete bezeugt hiermit,
baß bei ihm heute bie bis bato eingelangten Unterfcßriften»
bogen, enthaltenb über 400 Unterfcßriften auS Slrbeitgeber»
freifen unb »eitern Sreifen ber ©inroopnerfcpaft hinterlegt
»orben finb. $1). ^cjolt, Potar.

Scrfc^tebencô.
îïie bom ©eroerhePereitt Sugern ernannten SomiteS für

bie fantonale ©eroerbeauSfteÜung pro 1893 in Sutern finb
bereits in ooüer 25pätigfeit, ba bie 3eit bis gm Slusfteüung,
»eiche orom 1. Suli bis 30. September bauern foil, furg
bemeffen ift. 2)te SluSfteüung fommt nun beftnitio an ben

See, £>albenftraße, nnmtttelbar außerhalb beS SurpaufeS.
2)abei finb PeftaurationSlofalitäten auf Pfahlbauten im See
in SluSficpt genommen, ebenfo eine regelmäßige, ununter»
brocßene Perbinbung nermittelft Schraubenbampfer mit bem

Papnpof (girïa 3 SRinuten gaprgeit).
2)ie gentralfommiffion ber ©eroerbemufectt 3üricp unb

Söinterthur eröffnet eine Sottfurreng gur ©inreicßung oon
©ntroürfen unb roirflicp ausgeführten Sltbeiten. A. Unter
fcßroeigerifcßen ober in ber Scpœeig niebergelaffenen Sunft»
geroerbetreibenben: 1. gu einem golbgepreßten Pücperbecfel,
'2. gu einer Sßanbfonfole in §o!g gefcpnißt, 3. gn einem

Sanbelaber mit Pogenlicpt, 4. gn einer Sgraffitofaçabe für
ein einfaches SßopnpauS; B. unter ben im Santon 3ürid>
ben Peruf auSübenben Stpreinern : • 5. gn einem Spetfe»
gimmer» Puffet in roirfitcper SluSfüprung. ®ie Arbeiten 1

bis 4 finb bis gum 31. 2)egember 1892 an baS ®eroerbe=

mufenm 3üri(ß, baS Puffet bis gum 20. 2)egember 1892
an bie fantonale ©eroerbeßaüe in 3ürid) abguliefern.

ISaS fftedjmtngSroefen ber ^anbwcrfcr »ar bas $anpt=
traftanbum ber leßten ©elegirtenoerfammlung beS t pur g au»

ifcpen ©eroerbebereinS. ©emeinberatp 3. PutiSpaufer
in PifcpofSgell pielt baS Peferat unb §. Pogt=@ut in Slrbon
baS Sorreferat. ©S »urbe ba in einläßlicher Sßeife erörtert,
»ie fepr gur gegenwärtigen unb namentlich fchon feit län»

gerer 3eü baS Sleinpanbroerf unb aucp baS Sleingeroerbe
gebrûcît fei, »ie es bem Heineren ÜRanne gum Petriebe feines

PerufeS oielfacß am nötpigen haaren ®elb fehle, »äprenb
peutgutage g. P. ber Pauer feine ©infünfte nicpt mepr »ie
früher bloß auf bie ©rnteergebniffe abgufteHen pabe, fonbern,
unb g»ar fpegieü in unferer ®egenb, gum größten 25peil

regelmäßig unb meiftenS fcpon quartaliter aus bem SRilcp»

erlös gu flingenber Paarfipaft gelange. 3n gleicher Sage

befinbe fiep aucp ber Sapitalift gegenüber feinen ginSpflicp»

tigen Debitoren ber Saufmann gegenüber feinen Slbnepmern.
Slucp ber fyabrifarbeiter, bie Peamten unb Slngefteüten aller
Prancpen paben ein rafeperes ©infommen als ber £>anb=

»erfer, ber bei bem jeßigen PecßnungSmobuS, wo noch in
ben meiften Orten beS SantonS nur SapreSrecpnungen aus»

gefteüt »erben, gar oft Sapre lang nicpt gu feinem »opl»
üerbienten Selbe gelange, refp. pie unb ba aucp noch beS

gangen PetrageS oerluftig gepe, roäprenb er oon bem ©roßiften
unb Popmaterialpänbler boep Biel fcpneüer mit baarer SRünge

aufgumarten nerpflieptet »erbe ober bann bei Stunbung bie

Peträge für SBaarenlieferungen oerginfen müffe. 2>aS feien
ungejunbe Perpältniffe; ber ^anbroerfer fomme baburcp in
nicpt unbebeutenber SBeife in Schaben.

Slber aucp für ben foliben unb »oplmeinenben Sunben
fönne eine fod)' feßleppenbe PecßnungSfteüerei nur Bon fJîadp»

tpeil fein: erftenS fei er nielfacp nicpt im Stanbe, gelieferte
ober geleiftete Slrbeit nach Sapr unb £ag genau gu Berift»

giren, unb gWeitenS fei ber SRittelmann eper im Stanbe,
einen Heineren ißoften gu begleicpen als einen großen. 2)er»

artige 3aftänbe fönne man in unferem Santon nicpt mepr
weiter beftepen laffen; man müffe fiep aufraffen, um gemetnfam

Pemebur gu fepaffen unb einmal mit bem alten Scplenbrian
tabula rasa gu machen.

2)er richtige PecßnungSmobuS wäre einftWeilen ber, wenn
bet abgelieferter neuer Slrbeit fofort, bei Peparaturarbeii palb»
jährliche Pecpnung gefteüt würbe. ®s fei baS umfomept
gerebptferttgt, als bei ben Slrbeiten beS §anb»erferS ber Sohn
aüein fcpon oft bie §älfte bis gu groei 25ritteln beS PetrageS
ausmache.

2)er §r. Peferent unb ber ör. Sorreferent gingen in
biefen fünften im ©roßen unb ©angett einig.

SBaS bann bie Peroiüigung oon Sconto anbetrifft, fo
»ar man attfeitig ber Slnfiipt, baß ber Sunbe »opl gaf»
turen gu fcontiren berechtigt fei, roeldje für eigentliche §anbelS=
artifel auSgefteüt »erben, nicpt aber ^Rechnungen für foge»

nannte fßrioatfunben» ober Slfforbarbeiten. 25er Sletnpanb»
Werfer beßnbe fich ja fo »ie fo fcpon, »ie bereits weiter
oben bemerft, faft burepwegs in einer öfonomifch fepr ge»

btücften Sage, unb g»ar einerfeitS burcp bie ben SRittelftanb
naep unb naep nöüig gu Bernicpten bropenbe ©roßinbuftrie
unb anberfeitS burcp-bie Scpmußfortfurreng, roelcße fiep oft
bie fleineren ©efcpüftSleute in einem unoerftänblicßen ©goiS»
muS felber machen.

Pegüglich biefeS 25raftanbumS »urbe bann non ben 2>ete»

girten ber Pefchtuß gefaßt, eS fei biefe Stage fämmtliipen
fantonalen Sefttonen gur Pefprecpung gu unterbreiten unb

in bem Sinne gu begutachten, baß in 3ulunft im 25purgau
bie fjjmlbjaprrecpnungen einheitlich eingeführt »erben möchten.
2)ie Seftionen finb gleicpgeitig gu beauftragen, baß fie be=

pufs befinitiner ©rlebigung ber Slngelegenpeit ipre begüg-

ließen SReinmtgen bis fpäteftenS Stcptmeß 1893 ber fanto»
ttalen PorortSfeftion mitgutpeilen haben. Slucp foü bie ®i»
reftionSfommiffion beS tpurgauifepett lanbroirtpfcpaftlicpen
PereinS mit biefer $rage BepeUigt »erben. ®S ift nämlicp
auip unfere SanbbeBölferung auf bie SRängel unb Uttgufömm»
licpfeiten aufmerffam gu maepen, unter »elcpen ber £>anb»

»erferftanb unb baS Sleingeroerbe peutgutage gu leiben haben.

2>te pcrrlicpe Sßlaßproutenabc in Qiirtdj »trb um eine

3ierbe reieper. ®S rairb bafelbft burdi bie 3nittati0e ber

„OrniS" unb ber „Ornüpotogifcpen ©efeüfcpaft" in 3^^
mit einem Sofienauftnanb oon 12,000 bis 15,000 fjr. ein

großes PogelpauS erfteüt. Scpon im grüpling 1893 foü
baSfelbe mit einem gefieberten Sängerpeer beoölfert »erben
fönnen, gur jÇreube für Sung unb Sllt.

®te SBetwenbung beê Sllumtntumë wirb Bon 2iag gu
2iag Bielfältiger. Permöge feiner Seicptigfeit, sparte unb lln»
angreifbarfeit burcp tpemifdje ©iuroirfungen eignet eS fiep gu
ben oerfepiebenartigften ©egenftänben. So »irb aus Obern»

borf mitgetpeilt, baß groei SRecpanifer in ber bortigen SBaffen»

fabrif einen Scpreibftift auS Slluminium für PolfS» unb
untere ©eleprtenfcpulen erfunben paben. 25erfelbe bilöet ein
15 ©entimeter langes fftöprcpen auS geroalgtem Slluminium»
Bledi) unb ift am unteren ©nbe feberartig, aber opne Spalte,
gugefepnitten. 25iefer Stift ift Bon außerorbentlicper Seiiptig»
feit. Sluf ber Schiefertafel färbt er mittels leichten 2)rucfeS

weiß ab, aber fauberer unb fepärfer als ein Scpiefergriffel.
§aar» unb Scpattenftricpe laffen fiep ebenfo prägnant bar»

fteüen »ie bei ber geberfeprift auf Papier. Sacpoerftänbige
ftimmen barin überein, baß mitteilt biefeS ScpreibftifteS baS

Papierfcpreiben fteper unb genau Borgeübt »erben fann, ba
bie Scpüler fiep Boüftänbig im ©efüpt unb in ber Situation beS

geberfcpreibenS befinben. 25te Sdprift löfept bei normalem
25rucf fpurloS opne Scpmuß unb opne bie Scpreibpcpe im

geringften gu oerleßen. SBir glauben, baß biefer Slluminium»
ftift eine 3«futift paben »trb, gumal aucp Pnlppgienifcpe
©rünbe für beffen ©infüprung in unfern Scpulen fpreepen,

infofern ber gefunbpeitsfcpäölicpe Staub beim Spißen unb
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(Folgen über vierhundert Unterschriften. Die Unter-
schriflenbogen sind notarialisch hinterlegt.)

Bescheinigung: Der Unterzeichnete bezeugt hiermit,
daß bei ihm heute die bis dato eingelangten Unterschriften-
bogen, enthaltend über 400 Unterschriften aus Arbeitgeber-
kreisen und weitern Kreisen der Einwohnerschaft hinterlegt
worden sind. Th. Pezolt, Notar.

Verschiedenes.

Die vom Gewerbeverein Luzern ernannten Komites für
die kantonale GeWerbeausstellung pro 1893 in Luzern sind
bereits in voller Thätigkeit, da die Zeit bis zm Ausstellung,
welche vwm 1. Juli bis 30. September dauern soll, kurz
bemessen ist. Die Ausstellung kommt nun definitiv an den

See, Haldenstratze, unmittelbar außerhalb des Kurhauses.
Dabei sind Restaurationslokalitäten auf Pfahlbauten im See
in Aussicht geyommen, ebenso eine regelmäßige, ununter-
brochene Verbindung vermittelst Schraubendampfer mit dem

Bahnhof (zirka 3 Minuten Fahrzeit).
Die Zentralkommission der Gewerbemnseen Zürich und

Winterthur eröffnet eine Konkurrenz zur Einreichung von
Entwürfen und wirklich ausgeführten Arbeiten. Unter
schweizerischen oder in der Schweiz niedergelassenen Kunst-
gewerbetreibenden: 1. zu einem goldgepreßten Bücherdeckel,
2. zu einer Wandkonsole in Holz geschnitzt, 3. zu einem

Kandelaber mit Bogenlicht, 4. zu einer Sgraffitofaoade für
ein einfaches Wohnhaus; L. unter den im Kanton Zürich
den Beruf ausübenden Schreinern: 5. zu einem Speise-
zimmer-Buffet in wirklicher Ausführung. Die Arbeiten 1

bis 4 sind bis zum 31. Dezember 1892 an das Gewerbe-
museum Zürich, das Buffet bis zum 20. Dezember 1892
an die kantonale Gewerbehalle in Zürich abzuliefern.

Das Rechnungswesen der Handwerker war das Haupt-
lrakrandum der letzten Delegirtenversammlung des tHurgau-
ischen Gewerbe ver eins. Gemeinderath I. Rutishauser
in Bischofszell hielt das Referat und H. Vogt-Gut in Arbon
das Korreferat. Es wurde da in einläßlicher Weise erörtert,
wie sehr zur gegenwärtigen und namentlich schon seit län-
gerer Zeit das Kleinhandwerk und auch das Kleingewerbe
gedrückt sei, wie es dem kleineren Manne zum Betriebe seines

Berufes vielfach am nöthigen baaren Geld fehle, während
heutzutage z. B. der Bauer seine Einkünfte nicht mehr wie

früher bloß auf die Ernteergebnisse abzustellen habe, sondern,
und zwar speziell in unserer Gegend, zum größten Theil
regelmäßig und meistens schon quartaliter aus dem Milch-
erlös zu klingender Baarschaft gelange. In gleicher Lage
befinde sich auch der Kapitalist gegenüber seinen zinspflich-
tigen Debitoren der Kaufmann gegenüber seinen Abnehmern.
Auch der Fabrikarbeiter, die Beamten und Angestellten aller
Branchen haben ein rascheres Einkommen als der Hand-
werker, der bei dem jetzigen Rechnungsmodus, wo noch in
den meisten Orten des Kantons nur Jahresrechnungen aus-
gestellt werden, gar oft Jahre lang nicht zu seinem wohl-
verdienten Gelde gelange, resp, hie und da auch noch des

ganzen Betrages verlustig gehe, während er von dem Groyisten
und Rohmaterialhändler doch viel schneller mit baarer Münze
aufzuwarten verpflichtet werde oder dann bei Stundung die

Beträge für Waarenlieferungen verzinsen müsse. Das seien

ungesunde Verhältnisse; der Handwerker komme dadurch in
nicht unbedeutender Weise in Schaden.

Aber auch für den soliden und wohlmeinenden Kunden
könne eine soch' schleppende Rechnungsstellerei nur von Nach-
theil sein: erstens sei er vielfach nicht im Stande, gelieferte
oder geleistete Arbeit nach Jahr und Tag genau zu verifi-
ziren, und zweitens sei der Mittelmann eher im Stande,
einen kleineren Posten zu begleichen als einen großen. Der-
artige Zustände könne man in unserem Kanton nicht mehr
weiter bestehen lassen; man müsse sich aufraffen, um gemeinsam

Remedur zu schaffen und einmal mit dem alten Schlendrian
tabula. rasa zu machen.

Der richtige Rechnungsmodus wäre einstweilen der, wenn
bei abgelieferter neuer Arbeit sofort, bei Reparaturarbeit halb-
jährliche Rechnung gestellt würde. Es sei das umsomehr
gerechtfertigt, als bei den Arbeiten des Handwerkers der Lohn
allein schon oft die Hälfte bis zu zwei Dritteln des Betrages
ausmache.

Der Hr. Referent nnd der Hr. Korreferent gingen in
diesen Punkten im Großen und Ganzen einig.

Was dann die Bewilligung von Sconto anbetrifft, so

war man allseitig der Ansicht, daß der Kunde wohl Fak-
turen zu scontiren berechtigt sei, welche für eigentliche Handels-
artikel ausgestellt werden, nicht aber Rechnungen für söge-

nannte Privalknnden- oder Akkordarbeiten. Der Kleinhand-
werker befinde sich ja so wie so schon, wie bereits weiter
oben bemerkt, fast durchwegs in einer ökonomisch sehr ge-
drückten Lage, und zwar einerseits durch die den Mittelstand
nach und nach völlig zu vernichten drohende Großindustrie
und anderseits durch die Schmutzkonkurrenz, welche sich oft
die kleineren Geschäftsleute in einem unverständlichen Egois-
mus selber machen.

Bezüglich dieses Traktandums wurde dann von den Dele-
girten der Beschluß gefaßt, es sei diese Frage sämmtlichen
kantonalen Sektionen zur Besprechung zu unterbreiten und

in dem Sinne zu begutachten, daß in Zukunft im Thurgau
die Halbjahrrechnungen einheitlich eingeführt werden möchten.
Die Sektionen sind gleichzeitig zu beauftragen, daß sie be-

Hufs definitiver Erledigung der Angelegenheit ihre bezüg-
lichen Meinungen bis spätestens Lichtmeß 1893 der kanto-
nalen Vorortssektion mitzutheilen haben. Auch soll die Di-
rektionskommission des thurgauischen landwirthschaftlichen
Vereins mit dieser Frage behelligt werden. Es ist nämlich
auch unsere Landbevölkerung auf die Mängel und llnzukömm-
lichkeiten aufmerksam zu machen, unter welchen der Hand-
werkerstand und das Kleingewerbe heutzutage zu leiden haben.

Die herrliche Platzpromenade in Zürich wird um eine

Zierde reicher. Es wird daselbst durch die Initiative der

„Ornis" und der „Ornithologischen Gesellschaft" in Zürich
mit einem Kostenaufwand von 12,000 bis 15,000 Fr. ein

großes Vogelhaus erstellt. Schon im Frühling 1893 soll
dasselbe mit einem gefiederten Sängerheer bevölkert werden

können, zur Freude für Jung und Alt.

Technisches.

Die Verwendung des Aluminiums wird von Tag zu
Tag vielfältiger. Vermöge seiner Leichtigkeit, Härte und Un-
augreifbarkeit durch chemische Einwirkungen eignet es sich zu
den verschiedenartigsten Gegenständen. So wird aus Obern-
dorf mitgetheilt, daß zwei Mechaniker in der dortigen Waffen-
fabrik einen Schreibstift aus Aluminium für Volks- und
untere Gelehrtenschulen erfunden haben. Derselbe bildet ein
15 Centimeter langes Röhrchen aus gewalztem Aluminium-
blech und ist am unteren Ende federartig, aber ohne Spalte,
zugeschnitten. Dieser Stift ist von außerordentlicher Leichtig-
keit. Auf der Schiefertafel färbt er mittels leichten Druckes

weiß ab, aber sauberer und schärfer als ein Schiefergriffel.
Haar- und Schattenstriche lassen sich ebenso prägnant dar-
stellen wie bei der Federschrift ans Papier. Sachverständige
stimmen darin überein, daß mittelst dieses Schreibstiftes das
Papierschreiben sicher und genau vorgeübt werden kann, da
die Schüler sich vollständig im Gefühl und in der Situation des

Federschreibens befinden. Die Schrift löscht bei normalem
Druck spurlos ohne Schmutz und ohne die Schreibfläche im
geringsten zu verletzen. Wir glauben, daß dieser Aluminium-
stift eine Zukunft haben wird, zumal auch schulhygienische
Gründe für dessen Einführung in unsern Schulen sprechen,

insofern der gesundheitsschädliche Staub beim Spitzen und
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